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Bebauungsplan  01.77.00  
- Nördliche Wallhalbinsel - 

TEIL B  -  Text 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB, § 1 Abs. 4-9 

BauNVO, § 6a Abs. 1 und 2 BauNVO, § 11 BauNVO, § 13a BauNVO ) 

a) In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind die gemäß § 6a (3) Nr. 1 und 2 BauN-
VO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

b) In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind oberirdische Garagenvollgeschosse 
nicht zulässig. 

c) In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a 
BauNVO nicht zulässig. 

d) In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind unterirdische Geschosse ausschließ-
lich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der gesondert gekenn-
zeichneten Flächen zulässig. 

e) In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 
Hiervon ausgenommen sind Nahversorgungsläden mit einer Verkaufsfläche (VK) von 
max. 400 m² und einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment gemäß der Sorti-
mentsliste des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Hansestadt Lübeck. Zudem 
können Verkaufsstätten als untergeordneter Bestandteil von Gewerbegebetrieben aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn sie nach Art und Umfang in unmittelbarem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem gewerblichen Betrieb einschließ-
lich Reparatur und Serviceleistungen stehen. Die Verkaufsfläche (VK) für zentren- und 
nahversorgungsrelevante Sortimente gemäß Sortimentsliste des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes der Hansestadt Lübeck darf hierbei je Betrieb, der kein Nahversor-
gungsladen im Sinne des Satz 1 ist, höchstens 100 m² betragen. 

f) In dem Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 1 ist ausschließlich eine Büronutzung 
zulässig. 

g) In dem Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 5 ist ausschließlich eine Hotelnutzung mit 
zugehöriger Gastronomie zulässig.  

h) In dem Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 3 ist ausschließlich der Betrieb eines 
gastronomischen Betriebes mit Kultur- Freizeit- und Musikveranstaltungen zulässig. 
Nebenanlagen, die der Durchführung des Betriebes dienen, sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer maximalen Grundfläche von insgesamt 
250 m² zulässig. Bühnenbauten sind ausschließlich an der südöstlichen und nordöstli-
chen Grundstücksseite zulässig. Beschallungsanlagen sind in nordwestliche und süd-
westliche Richtung auszurichten. 

1.1 Sondergebiet Hafen (SO Hafen): 

a) In allen Teilgebieten des Sondergebietes Hafen ist Güterumschlag nicht zulässig. 

b) In dem Teilgebiet des Sondergebietes Hafen SO 3 sind ein Bootsbauplatz und, sofern 
dieser Bedarf temporär nicht besteht, die Nutzung als Stellplatz für Pkw zulässig. 
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c) In dem Teilgebiet des Sondergebietes Hafen SO 4 sind hafenbezogene Nutzungen mit 
Ausnahme von Güterumschlag und Sportboothafen zulässig. Die Nutzung als Sport-
boothafen ist ausnahmsweise zulässig, sofern die übrigen Wasserflächen um die Nörd-
liche Wallhalbinsel, auf denen diese Nutzung ebenfalls zulässig ist, nachweislich aus-
gelastet sind. 

d) In dem Teilgebiet des Sondergebietes Hafen SO 5 sind hafenbezogene Nutzungen mit 
Ausnahme von Güterumschlag zulässig.  

e) In dem Teilgebiet des Sondergebietes Hafen SO 1 ist auf der nordwestlichen, dem 
Wallhafen zugewandten Seite das Aufstellen von Güterwaggons ausnahmsweise zu-
lässig, sofern dadurch der Hafenbetrieb nicht eingeschränkt wird. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 – 21a BauNVO) 

2.1 Urbanes Gebiet 

In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes ergeben sich die zulässigen Grundflächen 
aus der durch Baugrenzen und Baulinien festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-
chen und der festgesetzten Grundflächen für Nebenanlagen.  

3 Bauweise, überbaubare Grundstücke (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22-23 BauNVO) 

3.1 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes MU 2 und MU 4 sind Rücksprünge der Fas-
saden oberhalb der Sockel um bis zu 3,7 m parallel zu den festgesetzten Baulinien 
(Außenkanten der Sockel) zulässig. 

3.2 Die Oberkanten der Erdgeschossfußböden sind oberhalb der Oberkanten der den Bau-
feldern jeweils zugeordneten Sockelzonen auszubilden. Die Vorgaben zum Hochwas-
serschutz sind zu beachten. 

3.3 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes MU 1 (4), MU 5 (3) und MU 5 (2) sind be-
gehbare, durchgängige Sockelzonen mit Oberkanten zwischen 4,0 m und 4,4 m ü. 
NHN auszubilden (entspricht 0,9 m bis 1,3 m über vorhandenem Gelände). Die Ausbil-
dung des Sockels über nur einen Teil der Gebäudelänge ist zulässig, sofern Treppen-
aufgänge auf den Sockel sowie Rampen zur Herstellung der Barrierefreiheit dieses er-
fordern. 

3.4 Die Baulinien in den Teilgebieten MU 1 (1), MU 1 (3), MU 1 (4) und MU 5 (1) dürfen 
entlang der Längsseiten durch Balkone bis zu 1,20 m überschritten werden. 

3.5 Von den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen können Ausnahmen für die 
Ausbildung von Treppen- und Zugangsanlagen, Aufzügen auf die Rampen zugelassen 
werden. 

3.6 Die Mindestfußbodenhöhe für Räume mit Wohnnutzung beträgt 3,0 m ü. NHN, die 
Mindesthöhe für Räume mit Gewerbenutzung beträgt 2,5 m ü. NHN und die Mindest-
höhe für Verkehrs- und Fluchtwege beträgt 2,5 m ü. NHN. 

4 Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze, Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 

(Abs. 1 Nr. 4, 12 und 22, BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 In den Bauzonen für Nebenanlagen NA I ist ausschließlich das Aufstellen von origina-
len Eisenbahnwaggons als offene Rungenwagen oder als geschlossene Güterwagen 
zulässig. Zulässige Nutzungen sind Lager- und Abstellräume der jeweils zugehörigen 
Hauptgebäude. Ausnahmsweise können gastronomische Nutzungen zugelassen wer-
den. Im Plangebiet sind insgesamt max. 14 Waggons (max. 7 offene Rungenwagen 
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und max. 7 geschlossene Güterwagen) mit einer Länge von jeweils max. 15,5 m, einer 
Breite von max. 3,0 m und einer Höhe von max. 4,3 m ab Oberkante Gleis für ge-
schlossene Wagen und 3,3 m ab Oberkante Gleis für offene Rungenwagen zulässig.  

Die Waggons müssen auf den vorhandenen Gleisen im Plangebiet platziert werden 
und sind ortsfest zu verankern. Innerhalb der Flächen für Nebenanlagen sind Aufgän-
ge/Aufzüge zur Eingangsebene vor den Gebäuden und auf die Güterwaggons zuläs-
sig. 

4.2 Im Teilgebiet MU 2 ist auf der dem Schuppen C südwestlich vorgelagerten Fläche des 
MU die Errichtung technischer Einrichtungen (z.B. Schaltkästen, Be- und Entlüftungs-
rohre) für eine Abwasser-Pumpstation zulässig. 

4.3 In den Bauzonen für Nebenanlagen NA II sind ausschließlich bauliche Anlagen zum 
Abstellen von Fahrrädern zulässig. Ausnahmsweise sind innerhalb der baulichen Anla-
gen technische Einrichtungen zulässig, die der Ver- und Entsorgung des Gebietes die-
nen. 

4.4 In der Bauzone für Nebenanlagen NA III sind Lagergebäude in Form von doppelt ge-
stapelten Standardcontainern mit einer Gesamthöhe von max. 7,3 m ü. NHN zulässig. 
Sonstige Lagergebäude sind mit einer Gesamthöhe von insgesamt max. 5,9 m ü. NHN 
zulässig. 

4.5 In der Bauzone für Nebenanlagen NA IV ist eine transparente Überdachung ohne ei-
gene Begrenzungswände zwischen den angrenzenden Hauptbaukörpern in einer Höhe 
von maximal 5,9 m ü. NHN zulässig.  

4.6 Außerhalb festgesetzter Baufelder sind allgemein zulässige Nebenanlagen in dem 
Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 3 auf einer Grundfläche von insgesamt max. 250 
m² zulässig. 

4.7 Private Stellplätze sowie private Einrichtungen und Anlagen zur Abfallsammlung und -
beseitigung sind ausschließlich in den mit „St“ bezeichneten Teilen des Urbanen Ge-
bietes sowie in dem Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 4 zulässig.  

4.8 Oberirdische Garagen sind im Plangeltungsbereich unzulässig. 

4.9 Zur Bewirtschaftung des Brückenhauses ist die Anordnung von bis zu 3 PKW-
Stellplätzen, senkrecht zum Brückenhaus, an der südwestlichen Gebäudeseite, im dem 
Brückenhauseingang naheliegendsten Bereich innerhalb der Verkehrsfläche mit be-
sonderer Zweckbestimmung „Bereich für Fußgänger und Radfahrer“, zulässig. 
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5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

 
5.1 Auf den mit „G (Ö)“ bezeichneten Flächen besteht ein Gehrecht zugunsten der Öffent-

lichkeit. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Öffentlichkeit, diese Flä-
chen ebenfalls zum Radfahren zu nutzen. 

5.2 Die mit „GF (Hafen)“ bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zu-
gunsten der Hafenbehörde zu belasten. 

5.3 Die mit „GF (FW)“ zugunsten Feuerwehr bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- 
und Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr zu belasten. 

5.4 Die mit „GFL (VE)“ bezeichneten Flächen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten. 

5.5 Auf den mit NA I gekennzeichneten Flächen zur Aufstellung von Eisenbahnwaggons 
besteht auf den Teilflächen, welche nicht durch Nebenanlagen überbaut sind, ein Geh-
recht, einschließlich der Befugnis zum Radfahren, für die Öffentlichkeit. 

5.6 Auf den mit NA II gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen besteht auf den Teilflä-
chen, welche nicht durch Nebenanlagen überbaut sind, ein Gehrecht, einschließlich 
der Befugnis zum Radfahren, für die Öffentlichkeit. 

5.7 Auf der dem Schuppen F nordöstlich vorgelagerten Fläche des Teilgebietes MU 2 be-
steht auf den Teilflächen, welche nicht durch Nebenanlagen überbaut sind, ein Geh-
recht, einschließlich der Befugnis zum Radfahren, für die Öffentlichkeit.  

5.8 Im Teilgebiet MU 2 besteht auf der dem Schuppen C südwestlich vorgelagerten Fläche 
des MU ein Gehrecht zugunsten der Öffentlichkeit, sofern die Flächen nicht durch 
technische Einrichtungen der Pumpstation überbaut sind. 

5.9 Die mit „L“ bezeichneten Flächen sind mit Leitungsrechten in einer Breite von 2 m zu-
gunsten der benannten Anlieger zu belasten. 

6 Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 (1) Nr. 25a und b BauGB) 

6.1 Die zur Erhaltung festgesetzte Baumgruppe ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht 
zu pflegen und nach Abgang innerhalb eines Jahres durch einen großkronigen, stand-
ort- und klimawandelangepassten Baum zu ersetzen.  

6.2 In den öffentlichen Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Bereich für Fußgänger 
und Radfahrer“ sind insgesamt 20 großkronige, standort- und klimawandelangepasste 
Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in einer Höhe 
von 1,0 m, zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang innerhalb eines Jahres 
in gleicher Art zu ersetzen. 

Auf der Stellplatzfläche in dem Teilgebiet MU 1 sind insgesamt acht großkronige, 
standort- und klimawandelangepasste Laubbäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und nach Abgang in gleicher Art zu ersetzen.  

Von den in der Planzeichnung vorgesehen Standorten der Bäume kann jeweils inner-
halb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und innerhalb der privaten 
Stellplatzfläche des Teilgebietes MU1 abgewichen werden, sofern die Grundstücksauf-
teilung, die Straßengestaltung, die Grundstückszufahrten oder die Lage von Ver- und 
Entsorgungsanlagen dieses erfordern. Durch Baumpflanzungen dürfen weder die Be-
fahrbarkeit der Hafenflächen, noch dürfen durch Wurzeln die Bestandteile der Kaimau-
er sowie deren bauliche Unterhaltung eingeschränkt werden. 
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Für die Pflanzgruben ist ein Bodenaustausch bis mindestens zur Unterkante des Wur-
zelballens vorzunehmen. Je Baum ist eine Pflanzgrube von mindestens 6 m² und ei-
nem Volumen von 12 m³ von jeglicher Versiegelung freizuhalten und gegen Überfahren 
zu schützen. 

Bei Neupflanzungen ist die Baumart gemäß der „Lübecker Richtlinie zur Pflanzung von 
Straßenbäumen“ sowie unter Berücksichtigung der GALK-Straßenbaumliste auszu-
wählen. 

7 Festsetzung von Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

7.1 Verkehrslärm 

Im gesamten Plangebiet sind passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

a) Für dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume (wie z.B. Büros, Wohn- 
und Schlafzimmer) sind Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-
Schalldämmmaße R’w,ges der Außenbauteile, unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Raumarten gem. DIN 4109-1:2018 für die in der Nebenzeichnung „Resultierende 
Maßgebliche Außenlärmpegelbereiche“ dargestellten Anforderungen, zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Für zum Schlafen genutzte Räume sind ab einem Beurteilungspegel ≥ 50 dB(A) 
schallgedämpfte Lüftungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch 
während der Nachtzeit nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Das Schall-
dämm-Maß des Außenbauteils darf durch Lüftungselemente nicht unzulässig beein-
trächtigt werden. Das Schalldämmmaß des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, 
Fenster, Lüftungselement R’w,res  muss den Anforderungen nach DIN 4109 entspre-
chen. 

c) Für Außenwohnbereiche mit Beurteilungspegeln Lr  ≥ 63 dB(A) ist ausreichender 
Schallschutz entweder durch Orientierung an lärmabgewandte Gebäudeseiten im 
Schutz der Gebäude umzusetzen oder es sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vor-
zusehen – wie z.B. Abschirmungen oder verglaste Vorbauten (z.B. Loggien, Wintergär-
ten) mit teilgeöffneten Bauteilen – mit dem Ziel, in dem Außenwohnbereich den Beur-
teilungspegel der Verkehrsgeräuscheinwirkung tags von 63 dB(A) nicht zu überschrei-
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ten. Ein Nachweis ausreichender Schutzwirkung ist im Baugenehmigungsverfahren zu 
erbringen. 

Wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen 
Lärmbelastung unter Berücksichtigung der Abschirmwirkung der zur Ausführung kom-
menden Baukörper geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren, kann 
von den Festsetzungen unter Punkt a) bis c) abgewichen werden. 

7.2 Gewerbelärm 

In dem geplanten Baugebiet gem. § 6a BauNVO (Urbane Gebiete) sind Gewerbebe-
triebe sowie soziale, kulturelle und andere Einrichtungen zulässig, welche die Wohn-
nutzung nicht wesentlich stören. Ein entsprechender Nachweis ausreichenden Schall-
schutzes ist im Rahmen vorhabenbezogener Genehmigungsverfahren zu erbringen.  

Zum Schutz schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden gem. § 1 Abs. 
4  Ziff. 2 BauNVO in den Baugebieten entsprechend § 6a BauNVO (Urbane Gebiete) 
und § 10 BauNVO (Sondergebiete) Emissionskontingente LEK festgesetzt.   

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden 
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) nicht 
überschreiten.  

Emissionskontingente LEK tags und nachts 

Teilgebietsbezeichnung Größe in m² 
LEK tags   
dB(A)/m² 

LEK nachts 
dB(A)/m² 

MU 3 3.752 60 59 

SO 2  Schiffbauplatz 815 65 0 

Nachweis: 

a) Der für den Betrieb zulässige Schallleistungspegel wird aus der für den Betrieb vor-
gesehenen Grundstücksfläche und dem festgesetzten Emissionskontingent berech-
net. 

b) Der für den Betrieb zulässige Immissionsanteil an maßgeblichen Immissionspunkten 
nach TA Lärm wird aus dem zulässigen Schalleistungspegel nach a) berechnet. Die 
Schallausbreitungsberechnung zur Ermittlung der zulässigen Immissionsanteile sind 
unter Berücksichtigung von vorhandenen Gebäuden nach dem alternativen Verfah-
ren entsprechend ISO 9613-2:1996 vorzunehmen. Die Quellhöhe ist in 1,0 m über 
Gelände/Flur anzunehmen. 

c) Die durch den Betrieb zu erwartende Geräuschimmission wird entsprechend TA 
Lärm prognostiziert. Die prognostizierte Geräuschimmission darf den zulässigen 
Immissionsanteil nach b) nicht überschreiten.  

Schuppen D/MU 2  

In dem gekennzeichneten Bereich (vgl. Abb. 1 der Begründung) ist ausreichender 
Schutz gegenüber Gewerbegeräuschen aus den benachbarten Gewerbebetrieben für 
die Nacht herzustellen, indem hier keine öffnenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen 
(schutzbedürftige Räume nach DIN 4109) angeordnet werden. Ausgenommen sind 
schutzbedürftige Räume, die nicht zum Schlafen genutzt werden (z.B. Büroräume).  

Schuppen C/MU 2 

Zum Schutz schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft werden im Baugebiet 
entsprechend § 6a BauNVO (Urbane Gebiete) für das Teilgebiet MU 2/ Schuppen C 



Bebauungsplan 01.77.00  - Nördliche Wallhalbinsel -   Teil B - Text 

 

7 
 

folgende, nach Innenpegeln differenzierte, schalltechnische Anforderungen an Bauteile 
festgesetzt: 

 
  

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 
Abs. 3 LBO) 
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8 Gebäudegestaltung und Dachaufbauten 

8.1 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes MU 1 und MU 5 ist das Erdgeschoss mit 
einer lichten Höhe von mind. 3,0 m ab Oberkante Sockel auszubilden.  

8.2 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes MU 1 und MU 5 sind Fassaden als Zie-
gelmauerwerk oder als Holzfassaden in dem Farbspektrum von Ockergelb, Rot bis 
Rot-braun und dunkelbraun auszuführen. Andere Materialien sind bis zu einem Anteil 
von max. 10% je Fassadenseite zulässig. Fenster, Türen, sonstige verglaste Bauteile 
sind von dieser Regelung ausgenommen. 

8.3 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind die Fassaden in Material und Farbton 
den Bestandsgebäuden anzugleichen. Farbbezugsbasis ist der jeweilige Urzustand 
vor der Sanierung. Der Urzustand ist vor Beginn von Umbau- oder Sanierungsmaß-
nahmen in geeigneter Weise zu dokumentieren und den Bauantragsunterlagen beizu-
fügen. 

8.4 In dem Teilgebiet des Urbanen Gebietes MU 3 sind zusätzlich Holzfassaden im Farb-
spektrum von Erdfarben zulässig. Für Nebenanlagen sind ebenfalls Stahl, Glas sowie 
Kunststoff als Fassaden- und Dachmaterialien zulässig. 

8.5 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes sind die Sockel als steinerne begehbare 
Flächen ohne vertikal parzellierende Abgrenzungen (z.B. Einfriedungen, Mauern, He-
cken, Sichtschutzwände) auszubilden. 

8.6 Die Nebenanlagen zur Unterbringung von Fahrrädern in den Bauzonen für Nebenan-
lagen NA II sind je Bauzone in einer Flucht zueinander und einheitlich mit Tonnen- 
oder Satteldach, mit einer maximalen Gebäudehöhe von 2,8 m über Gelände und aus 
Metall zu errichten.  

8.7 Bauordnungsrechtlich notwendige Fallschutzgeländer auf den Sockeln sind als einfa-
che Geländer aus Flachstahl und einer mittleren Querstrebe auszubilden. Mauern 
und andere Geländer mit der Wirkung von geschlossenen Flächen sind unzulässig. 

8.8 Einfahrten zu unterirdischen Geschossen müssen in der Fassadenebene durch Tore 
geschlossen werden. Diese sind gestalterisch in der Fassade zu integrieren. 

8.9 Technische Aufbauten, deren Einhausung und Technikgeschosse sind oberhalb der 
festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhe unzulässig. 

8.10 Die Hauptdachflächen sind gleichwinklig mit einer Neigung von 7° bis 15° auszubil-
den und mit dunkelgrauen oder anthrazitfarbigen, besandeten oder geschieferten 
Dacheindeckungsbahnen auszubilden. Solaranlagen können nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden, sofern dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung des Eindrucks 
des Denkmals /Sachgesamtheit „Rehdersche Hafenanlage von 1900“ verursacht 
wird. 

8.11 In den Teilgebieten des Urbanen Gebietes MU 2 ist eine Erhöhung der durch die 
Giebelscheiben begrenzten Dachflächen für eine Aufdachdämmung um bis zu 0,4 m 
gegenüber den Bestandshöhen zulässig. 

9 Werbeanlagen 

9.1 Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baugrenzen und an der Stätte der 
Leistung zulässig. 

9.2 Gem. § 34 Abs. 4 des Bundeswasserstraßengesetzes dürfen Anlagen und ortsfeste 
Einrichtungen weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwech-
selungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, de-
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ren Betrieb behindern, oder Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder 
andere Irritationen behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszei-
chen ist unzulässig. Von der Wasserstraße aus dürfen weder rote, gelbe, grüne, 
blaue mit Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuch-
tete Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen o.ä. sind dem 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck zur fachlichen Stellungnahme vorzule-
gen. 
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III. VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN 

10 Ersetzen des Bebauungsplanes 01.75.00 

Der Bebauungsplan 01.77.00 ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan 

01.75.00. Der Bebauungsplan 01.75.00 tritt mit Rechtskraft des Bebauungsplanes 

01.77.00 außer Kraft. 

IV. HINWEISE 

A Potenzielles Gasvorkommen 

Bei allen Neubaumaßnahmen sowie bei Maßnahmen, welche die Belüftung des Ge-
bäudes (z.B. Gebäudeabdichtungen/Isolierungen) beeinflussen können, sind Unter-
suchungen zu potenziellen Methan- und Schwefelwasserstoffkonzentrationen vorzu-
nehmen und auf die Notwendigkeit von ggf. erforderlichen Gassicherungsmaßnah-
men zu prüfen. 

Der Gefahr eines Schadstoffeintrags in die Innenraumluft ist entgegenzuwirken und 
der gesundheitliche Umweltschutz sowie die untere Bodenschutzbehörde sind zu be-
teiligen. Die Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchung sind im Rahmen der Bau-
antragstellung einzureichen und die Durchführung ggf. erforderlicher Gassiche-
rungsmaßnahmen im Bauantrag darzulegen. Vor Durchführung von genehmigungs-
freien Vorhaben sind die genannten Untersuchungen und sich ggf. daraus ergebende 
Maßnahmen ebenfalls durchzuführen.  

B Kaianlagen 

Durch die Herstellung und die Konstruktion von Gebäuden und Anlagen darf keine 
statische Belastung auf die Kaimauern erfolgen. Bei Gründungsarbeiten sind geeig-
nete Verfahren zu wählen. Alle Maßnahmen an den Kaimauern oder mit potenziellen 
Auswirkungen auf die Kaimauern sind mit der Hansestadt Lübeck, Bereich Lübeck 
Port Authority, abzustimmen. Dies gilt auch für die Regenwasserentwässerungslei-
tungen unterhalb des Kaimauerstreifens und ihre Auslaufbauwerke in den Wall- 
und/oder Hansahafen. 

C Hochwasser 

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz weist darauf 
hin, dass wesentliche Teile der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Überflu-
tungsbereich der Ostsee und damit in einem Risikogebiet gem. § 59 Abs. 1 Satz 2 
LWG liegen. Der höchste jemals gemessene Sturmflutwasserstand betrug 3,35 m 
ü.NHN (13.11.1872).  

In dem Gebiet sind Maßnahmen erforderlich, die der Vermeidung oder Verringerung 
von Hochwasserschäden dienen. Grundsätzlich dürfen bauliche Anlagen in Risikoge-
bieten nur errichtet werden, wenn die zur Minderung der Hochwasserrisiken erforder-
lichen Maßnahmen mit Herstellung der baulichen Anlagen durchgeführt werden. Als 
erforderlich wird eine gewisse Mindesthöhe für die Bebauung angesehen, die dem 
Referenzwasserstand für ein Wiederkehrintervall von 200 Jahren entspricht und für 
einige Fälle einen Zuschlag von 0,50 m beinhalten soll.  

Zur Vermeidung des Bauverbotes gem. § 82 Abs. 1 LWG werden folgende Festset-
zungen getroffen:  

 Mindesthöhe für Räume mit Wohnnutzung   NHN +3,0 m 
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 Mindesthöhe für Räume mit Gewerbenutzung   NHN +2,5 m 

 Mindesthöhe für Verkehrs- und Fluchtwege  NHN +2,5 m 

Andere bauliche Maßnahmen sind denkbar und unterliegen der Prüfung durch die 
Untere Küstenschutzbehörde im Einzelfall. 

Bauliche Anlagen wie z.B. das geplante Blockheizkraftwerk dürfen nur in einer dem 
jeweiligen Hochwasserrisikogebiet angepassten Bauweise errichtet oder wesentlich 
erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage 
technisch möglich ist. 

Der Nachweis der Hochwassersicherheit sowie die Standsicherheit der Gebäude ge-
gen Hochwasser erfolgt im Baugenehmigungsverfahren.  

Aufenthaltsräume bis zu einer Höhe bis 2,5 m ü.NHN sind hochwassersicher herzu-
stellen. Die Mindestfußbodenhöhe für Räume mit Wohnnutzung beträgt 3,0 m ü. 
NHN, die Mindestfußbodenhöhe für Räume mit Gewerbenutzung beträgt 2,5 m ü. 
NHN, die Mindestfußbodenhöhe für Verkehrs- und Fluchtwege beträgt 2,5 m ü. NHN. 

D Wasserstraßen 

Für die Errichtung baulicher Anlagen jeglicher Art, die sich über die Mittelwasserlinie 
hinaus in den Bereich der Bundeswasserstraßen erstrecken ist eine strom- und schiff-
fahrtspolizeiliche Genehmigung nach § 31 Bundeswasserstraßengesetz erforderlich. 

Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen weder durch ihre Ausgestaltung 
noch durch ihren Betrieb zu Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, 
deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch 
Blendwirkungen, Spiegelungen oder anderes irreführen oder behindern. Wirtschafts-
werbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 

Von der Wasserfläche sollen weder rote, gelbe, grüne oder blaue noch mit Natrium-
drucklampen direkt beleuchtete Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von 
Leuchtreklamen, Baustellenbeleuchtungen usw. sind je nach ihrer Ausrichtung dem 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee für die Bundeswassersstraße Trave bzw. 
der Hansestadt Lübeck, Bereich Lübeck Port Authority, Abt. Hafenamt für den Han-
sahafen und Wallhafen zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 

E Kampfmittel 

Mit Bescheid vom 19.06.2019 hat das LKA/Kampfmittelräumdienst die Kampfmittel-
freiheit für das Plangebiet bescheinigt. Es handelt sich um keine Kampfmittelver-
dachtsfläche. Die mit diesem Bescheid verbundene Freigabe von Bauarbeiten ist auf 
einen Zeitraum von 5 Jahren begrenzt. Nach Ablauf dieser Frist ist bei Bauplanungen 
eine erneute Auskunft zur Kampfmittelbelastung beim LKA/Kampfmittelräumdienst 
einzuholen. 

F Altlasten 

Gem. Altlastengutachten (Landplus GmbH, Lübeck, 30.01.2020) liegen keine An-
haltspunkte für eine Gefährdung der Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser vor. Zukünftige Tiefbauarbeiten sind, zur Gewährleistung der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes sowie für einen ordnungsgemäßen Umgang 
mit mineralischen Abfällen, fachgutachterlich zu begleiten.  

Anfallender Bodenaushub ist nach Mutterboden und Unterboden zu trennen und zu 
beurteilen Sofern bei Baumaßnahmen Verunreinigungen auffällig werden die auf ei-
nen Altlastenverdacht hinweisen, ist der Bereich Umwelt-, Natur und Verbraucher-
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schutz, untere Bodenschutzbehörde (UBB) umgehend zu informieren und eine Neu-
bewertung der Verunreinigung vorzunehmen.  

Eingriffe in den Boden sind von einem nach § 18 BBodSchG zertifizierten Sachver-
ständigen zu begleiten und im Vorfeld mit der UBB der Hansestadt Lübeck abzu-
stimmen. Flächenentsiegelungen sollen sich auf die zur Bepflanzung vorgesehenen 
Bereiche beschränken. Bei geplanten Baumpflanzungen ist zur Herstellung der 
Pflanzgrube mindestens ein Bodenaustausch bis zur Unterkante des Wurzelballens 
vorzunehmen. Nutzpflanzen sind vorsorglich in Pflanzkästen in Form von Hochbeeten 
o.ä. ohne Kontakt zu den im Untergrund vorhandenen Auffüllungen zu ziehen. Was-
sergebundene Decken sind regelmäßig zu kontrollieren und instand zu halten, um ei-
ne Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch auszuschließen. Auf das 
Pflanzen von Obstbäumen ist zu verzichten.  

Gem. § 49 WHG i.V. m. § 40 LWG sind Erdaufschlüsse, (Bohrungen, Sondierungen 
und Erdarbeiten) bei der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Das Ausbringen von 
Herbiziden ist unzulässig. 

G Grundwasser  

Für Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sind spätestens acht Wochen 
vor Bau-beginn bei der Unteren Wasserbehörde schriftlich die wasserrechtlichen Er-
laubnisse einzuholen. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
beim Entnehmen von Grundwasser ≥ 5.000 m³ pro Jahr eine standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls nötig. Dadurch verlängert sich ggf. die Antragsbearbeitung 
entsprechend. 

H Abfall 

 Die Untere Abfallentsorgungsbehörde der Hansestadt Lübeck (UAB) weist darauf hin, 
dass der UAB vor Beginn von Maßnahmen ein Entsorgungskonzept vorzulegen ist, 
sofern im Rahmen von Baumaßnahmen Abbruchmaterial und/oder Bodenaushub an-
fallen. Die tatsächliche Verwertung bzw. Entsorgung ist der UAB durch Vorlage von 
Begleit- oder Übernahmescheinen nachzuweisen. Sofern Abfälle nicht verwertet wer-
den können, sind diese als Abfälle zur Beseitigung andienungspflichtig an die Entsor-
gungsbetriebe Lübeck als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger zu übergeben. 
Für mehr als 10 m³ Bau- und Abbruchabfälle ist der UAB eine Dokumentation gem. § 
8 Abs. 3 Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Gemäß Altholzverordnung (AltholzV) 
Anhang III sind imprägnierte Altholzsortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau 
und viele Altholzsortimente aus dem Abbruch der Altholzkategorie IV und damit dem 
Abfallschlüssel 170204* (AVV) zuzuordnen (ausführlich siehe Begründung, S. 46 f.) 

I Archäologie 

Es sind baubegleitende archäologische Prospektionen  durchzuführen und bei ent-
sprechend erwarteter Befundlage sind archäologische Grabungen gem. Denkmal-
schutzgesetz SH vorzunehmen. Aufgrund der nach § 12 (2) 6 anzunehmenden Kul-
turdenkmale ist eine frühzeitige Beteiligung der Oberen Denkmalschutzbehörde in die 
Planung von Bodeneingriffen zwingend erforderlich. Archäologische Funde sind gem. 
§ 15 DSchG S-H umgehend zu melden. 

Der Verursacher eines Eingriffs in ein Denkmal gem. § 14  DSchG hat die Kosten, die 
für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Doku-
mentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse 
anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
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J Artenschutz 

Zur Einhaltung der Bestimmungen des § 42 BNatSchG sind artspezifisch erforderli-
che Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse sowie ungefährdete gebäu-
debewohnende Höhlen- und Nischenbrüter durchzuführen: 

 Abbrucharbeiten im Winterhalbjahr (Mitte Oktober bis Mitte März) bzw. außerhalb 
der Brutzeit (Ende August bis Anfang März) 

 Kontrolle der abzureißenden/zu sanierenden Gebäude auf Fledermausbesatz in 
der Sommerperiode vor Baufeldberäumung und unmittelbar vor den Bauarbeiten 

 entsprechend des vorgefundenen Besatzes Anbringen von geeigneten Ersatz-
quartieren 

 Durchführung einer biologischen Baubegleitung im Falle, dass die Baumaßnah-
men während der Fledermaussommerquartierzeit (01.03. bis 30.11.) erfolgen. Die 
Brutvogelzeit liegt ebenfalls innerhalb dieser Zeitspanne 

Aus gutachterlicher Sicht sind insgesamt zehn Fledermausfassadenkästen, 29 Mehl-
schwalben-, fünf Rauchschwalben- sowie insgesamt 16 Nischen- und Höhlenbrüter-
nisthilfen wie folgt als vorgezogene Maßnahme jeweils vor Beginn der Bauarbeiten 
bis zum 1. März eines Jahres fachgerecht anzubringen: 

 Bei Bauarbeiten an Schuppen A: 3 Mehlschwalben-, 1 Rauchschwalben- und 4 
Nischen- und Höhlenbrüternisthilfen, an Schuppen B und C: je 2 Mehlschwalben-, 
1 Rauchschwalben- und 2 Nischen- und Höhlenbrüternisthilfen, an Schuppen D: 2 
Mehlschwalben-, 1 Rauchschwalben- und 3 Nischen- und Höhlenbrüternisthilfen, 
an Schuppen F: 22 Mehlschwalben-, 1 Rauchschwalben- und 7 Nischen- und 
Höhlenbrüternisthilfen an bestehenden Gebäuden in der Nachbarschaft an denen 
zur entsprechenden Zeit keine Bauarbeiten stattfinden.  

 Bei Bauarbeiten an Schuppen F zusätzlich 10 Fledermausfassadenkästen an be-
stehenden Gebäuden in der Nachbarschaft an denen zur entsprechenden Zeit 
keine Bauarbeiten stattfinden.  

 Die Fledermausfassadenkästen sind in einer Höhe von min. 5,0 m über Gelän-
deniveau wettergeschützt an Gebäudeaußenwänden mit Ausrichtung der Einflu-
göffnung in Richtung Ost über Süd bis West anzubringen. Auf einen freien Anflug 
ist zu achten.  

 Nisthilfen für Mehl- und Rauchschwalben sind in einer Höhe von min. 4,0 m über 
Geländeniveau wettergeschützt an Gebäudeaußenwänden (Mehlschwalbe) mit 
Ausrichtung der Einflugöffnung in Richtung Südost und in geeigneten Gebäuden 
in mind. 2,5 m Höhe (Rauchschwalbe) anzubringen.  

 Nisthilfen für Mehlschwalben sind paarweise anzubringen. Zwischen Nisthilfen für 
Rauchschwalben ist ein Abstand von 1,0 m einzuhalten.  

 Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter sind in einer Höhe von min. 2,0 m wet-
tergeschützt an Gebäudeaußenwänden mit Ausrichtung der Einflugöffnung in 
Richtung Südost anzubringen.  

 Hindernisse vor den Einflugöffnungen sämtlicher Nisthilfen im Abstand von min. 
1,0 m sind zu vermeiden.  

 Die Kontrolle der Funktionsfähigkeit muss jährlich durch eine Fachperson erfol-
gen. Evtl. notwendige Reinigung und Ersatz von Nisthilfen müssen bis zum 1. 
März eines Jahres erfolgen.  

 Die Kontrollen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Anbringung der Er-
satzquartiere durchzuführen und zu dokumentieren.  

 Zum Schutz von lichtempfindlichen Fledermausarten und Insekten sind öffentliche 
Beleuchtungsanlagen mit fledermausfreundlichem Leuchtmitteln (z.B. Bat Lamp 
p2 der FA Innolumnis und die Philips Fortimo Clearfield) auszurüsten.  



 

14 
 

 Die Installationen der Nisthilfen und Fledermausfassadenkästen müssen durch 
eine fachkundige Person begleitet werden.  

Vor Beginn der Arbeiten an den Gebäuden (insbesondere Schuppen F) sollten wei-
terführende Untersuchungen (Mai bis Juli) durchgeführt werden, um zu überprüfen, 
ob keine artenschutzrechtlichen Hindernisse hinsichtlich der Artenschutz–Verbote 
des § 44 BNatSchG in Bezug auf Fledermäuse und Vögel dem geplanten Vorhaben 
entgegenstehen. Sollten diese weiterführenden Untersuchungen nicht erfolgen, müs-
sen oben aufgeführte Maßnahmen sowie im Falle der Durchführung des Bauvorha-
bens während der Fledermaussommerquartierzeit eine biologische Baubegleitung 
durchgeführt werden. Vor Beginn von Bauarbeiten an Gebäuden muss sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde in Verbindung gesetzt werden. 

K Denkmalschutz 

In der Zeit der Industrialisierung, zu welcher der Umbau des mittelalterlichen Hafen-
geländes und Bastionsrings entlang des westlichen Altstadtrands und dessen Weiter-
entwicklung Trave-abwärts erfolgte, vollzog Lübeck den Übergang von einer mittelal-
terlichen Kaufmannsstadt zu einer modernen Hafenstadt. Diese Leistungen zur Zeit 
des Wechsels vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden in Teilbereichen bereits in den 
1980er, 1990er und 2010er Jahren denkmalpflegerisch bewertet und unter Schutz 
gestellt.  

Folgende Kulturdenkmale sind im Geltungsbereich in das Denkmalbuch der Hanse-
stadt Lübeck eingetragen:  

 Verlauf und Gestalt des Kaimauerringes 

 Willy-Brandt-Allee o. Nr., (Hafenensemble). Der Umfang des Denkmalschutzes 
erstreckt sich hierbei auf den Verlauf und die Gestalt des Kaimauerringes, umlau-
fend vom Beginn des Wallhafens bis zum Ende des Hansahafens an der Dreh-
brücke 

  Willy-Brandt-Allee 31, Lagerhaus der Kaufmannschaft von 1898 einschließlich 
des kaiseitigen Halbportal-Wippkrans (Kampnagel 1917, 2 t Tragkraft) mit den 
dazugehörenden Gleisen im Bereich des Lagerhauses 

  Willy-Brandt-Allee 27, Kran I, Behnkai. Die gesamte Krananlage des ortsfesten 
Drehkranes der Firma Haniel & Lueg aus dem Jahre 1893 

  Willy-Brandt-Allee 35, Betriebsgebäude der Hafendrehbrücke. Es wurde im Jahre 
1892 in neugotischen Backsteinformen mit Rohrkanal zum Kran I auf der nördli-
chen Wallhalbinsel errichtet. 

 Willy-Brandt-Allee 19-21, Portaldrehkran Nr. 22 auf Gleisen (Kammnagel 1953, 3 t 
Tragkraft) 

 Willy-Brandt-Allee 19-21, Portaldrehkran Nr. 52 auf Gleisen (Kampnagel 1967, 15 
t Tragkraft) 

 Fuhrwerkwaage im südlichen Eingangsbereich zur nördlichen Wallhalbinsel (Bau-
jahr 1953). 

Zusätzlich sind weitere wesentliche Bestandteile der Nördlichen Wallhalbinsel und 
der Umgebung auf ihren Denkmalwert hin untersucht worden. Hierzu gehören alle 
prägenden Bestandteile der Rehderschen Hafenplanung, die sich im Zusammenhang 
mit der Neuerung des Denkmalschutzgesetztes des Landes Schleswig-Holstein 
(DSchG SH) von 2015 weiterhin in Prüfung befindet. 

Folgende Bauwerke sind bereits als Denkmale/Mehrheit baulicher Anlagen (MbA) im 
Plangebiet erkannt: 

 Willy-Brandt-Allee 53a, Schuppen A  

 Willy-Brandt-Allee 53b, Schuppen B  
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 Willy-Brandt-Allee 53c, Schuppen C  

 Willy-Brandt-Allee 53d, Schuppen D  

 Willy-Brandt-Allee 53f, Schuppen F  

 Willy-Brandt-Allee o. Nr., Gleisanlagen auf der Nördlichen Wallhalbinsel  

 Willy-Brandt-Allee o. Nr., Großsteinpflaster Oberbelag/ Anlieferzonen vor den 
Schuppen und Ladezonen zwischen Schuppen und Kaikanten  

 Willy-Brandt-Allee o. Nr., Eichenstammrückverankerung der Kaianlage 

L Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze, Flächen für Gemeinschaftsanlagen  

Im Zuge der Objektplanung und bei Veränderung von Standorten für Eisenbahnwag-
gons in den mit NA I bezeichneten Teilgebieten des Urbanen Gebietes (NA I) ist die 
Feuerwehr für jeden Waggon zu beteiligen.  

Lage und Ausführung der Nebenanlagen zum Zwecke der Unterbringung von Fahrrä-
dern und technischer Einrichtungen der Ver- und Entsorgung innerhalb der mit NA II 
gekennzeichneten Teilgebiete des Urbanen Gebietes sind im Baugenehmigungsver-
fahren mit der Feuerwehr abzustimmen.  

M Einsichtnahme DIN und andere Normen 

Die DIN 4109-1 und die DIN 4109-2 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1 und Teil 2, 
Ausgabe jeweils Januar 2018) sowie die DIN 45691 (Geräuschkontingentierung, 
Ausgabe Dez. 2006), auf die in der/den textlichen Festsetzungen 7.1 und 7.2 Bezug 
genommen wird, liegen zusammen mit dem Bebauungsplan in den Räumen, in de-
nen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit. 
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ANLAGEN (zu der textlichen Festsetzung 1 e) 

Anlage 1:   Liste der zentrenrelevanten Sortimente 

- Bekleidung (Damen, Herren, Kinder, Baby) 

- Wäsche, Strümpfe, sonstige Bekleidung 

- Schuhe 

- Lederwaren, Kürschnerwaren (inkl. Pelze, Taschen, Koffer, Schulranzen) 

- Sportartikel (inkl. Sportschuhe und Sportbekleidung) 

- Bücher 

- Schreibwaren (Fachhandel) 

- Spielwaren (inkl. Hobbybedarf, Basteln) 

- Musikinstrumente 

- Hausrat 

- Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel 

- Foto, Film 

- Optik 

- Unterhaltungselektronik (Braune Ware: TV, Video, HiFi, Ton-, Datenträger) 

- Elektroartikel (Elektrokleingeräte, Haushaltsgeräte) 

- Großelektro (Weiße Ware: Waschmaschinen etc.) 

- Beleuchtung 

- Computer, Telekommunikation 

- Uhren und Schmuck 

- Heimtextilien, Kurzwaren, Handarbeitsbedarf, Teppiche (Stapelware) 

- Kunstgegenstände (inkl. Bilderrahmen, Klein-Antiquitäten) 

- Fahrräder (inkl. Zubehör) 

- Sanitätswaren (Sanitätshäuser) 

Anlage 2:   Liste der nahversorgungsrelevanten Sortimente 

- Lebensmittel (inkl. Getränke, Reformwaren, Bio-Artikel) 

- Drogerieartikel (Körperpflege, Reinigungsmittel) / Parfümerieartikel / Friseurartikel 

- Pharmazeutische Artikel / Arzneimittel 

- Schnittblumen 

- Zeitungen / Zeitschriften (Kiosksortiment, Supermärkte) 


